
Auswirkungen auf die Umwelt / Eingriffe in Natur und Landschaft 

Der Bebauungsplan 10-98 wird auf der Grundlage des § 13a BauGB als beschleunigtes 
Verfahren durchgeführt. Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB nicht durchgeführt. 
Dennoch sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB die Belange des Umweltschutzes, einschließlich 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege, in das Verfahren einzustellen. 

Nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund des Bebauungsplanes zu 
erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt oder zulässig. Damit werden keine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im erforderlich. 
Der besondere Artenschutz nach den artenschutzrechtlichen Vorschriften des § 44 Abs. 1 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG, „Zugriffsverbote“) ist zu berücksichtigen.  

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 
zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB): 

• Die faunistische Standortuntersuchung im Jahr 2018 ergab, dass die Bedeutung der 
Fläche für die Avifauna (vorkommende Vogelarten) in der relativen Störungsarmut und 
den teilweise dichteren Vegetationsbereichen, die ausreichend Deckung und Nahrung 
bieten, zu sehen ist. Eine höhere Bedeutung dieser unbebauten Fläche mit 
verschiedenartiger Vegetation besteht als Nahrungsfläche für die randständig 
angrenzend vorhandene Avifauna, insbesondere für die in den Plattenbauten 
brütenden Haussperlinge und Mauersegler. Der Verlust solcher Flächen in den dicht 
bebauten Wohnblockbereichen führt nicht nur zum Verlust der dort vorhandenen 
Avifauna, sondern hat mit hoher Wahrscheinlichkeit auch negative Auswirkungen auf 
die Vogelarten, die ihre Brutplätze an den Gebäuden des Umfeldes haben. Das 
Plangebiet ist ebenfalls Jagdgebiet von Fledermäusen, hauptsächlich von 
Zwergfledermäusen. Fledermausquartiere waren nicht nachweisbar. Die Strukturen 
eignen sich jedoch als Zwischenquartier. 

• Der Erhalt nicht überbaubarer Flächen ist zur Wahrung der Nahrungshabitate der 
Avifauna und Fledermäuse und zum Erhalt von Brutplätzen der Avifauna anzustreben, 
denn die lokalen Populationen der festgestellten Vogelarten werden im räumlich-
ökologischen Zusammenhang durch den Verlust einzelner Brutplätze zwar nicht 
beeinträchtigt, durch großflächige Eingriffe jedoch schon. Die Einhaltung von 
Bauzeitenregelungen und die Durchführung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Anbringung von Nisthilfen) im Umfeld ist für den 
Artenschutz notwendig. 

• Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft und Klima bleiben im 
weiteren Verfahren zu prüfen. 

• Durch die Errichtung weiterer Bebauung bei gleichzeitigem Freihalten des 
Blockinnenbereichs wird sich das Ortsbild entsprechend der umgebenden Bebauung 
fortentwickeln. Das Orts- und Landschaftsbild wird nicht negativ beeinträchtigt.  
 

Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura-2000-Gebiete im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB): 

• Im Geltungsbereich des Bebauungsplans oder seiner näheren Umgebung befinden 
sich keine Flora-Fauna-Habitat-Gebiete (FFH) oder Special Protection Areas (SPA) 
nach EU-Vogelschutzrichtlinie. Es bestehen keine Auswirkungen auf die Flächen des 
europäischen Schutzgebietsnetzwerks Natura 2000.  
 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt (§ 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB): 



• Die Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit bleiben im weiteren 
Verfahren zu prüfen. 
 

Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 d BauGB):  

• Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes oder seiner näheren Umgebung befinden 
sich keine Denkmale und sonstige Bestandteile des kulturellen Erbes. Der Vollzug des 
Bebauungsplanes hat keine negativen Auswirkungen auf Baudenkmäler und sonstige 
Bestandteile des kulturellen Erbes. 

 

Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern (§ 
1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB):  

• Die Entstehung und Möglichkeiten zur Verringerung von Emissionen das Entstehen 
außergewöhnlicher Abfallmengen und -arten sowie der sachgerechte Umgang mit 
Abfällen und Abwässern sind im weiteren Verfahren zu prüfen. 

• Das Plangebiet befindet sich außerhalb der Wasserschutzzonen und ist an die 
Schmutzwasser- und Regenwasserkanalisation angebunden (Trennkanalisation). 

 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie (§ 1 
Abs. 6 Nr. 7f BauGB):  

• Möglichkeiten zur Verringerung des Energieverbrauchs sowie zur sparsamen und 
effizienten Nutzung von Energie sind im weiteren Verfahren zu prüfen. 

 

Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-
, Abfall- und Immissionsschutzrechts (§ 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB): 

• Das Plangebiet wird als Siedlungsgebiet im gültigen Landschaftsprogramm (LaPro) 
dem städtischen Übergangsbereich mit Mischnutzungen zugeordnet. Es befindet sich 
somit nicht in einem Ausgleichssuchraum und hat nach LaPro auch kein 
Ausgleichspotenzial. 

• Die Ziele des LaPros werden berücksichtigt, indem die Freiräume der 
Blockinnenbereiche gegenüber dem bestehenden Baurecht weitgehend gesichert 
werden.  
 

Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung 
zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgelegten 
Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7h BauGB): 

• Anforderungen an den Erhalt der bestmöglichen Luftqualität werden im weiteren 
Verfahren untersucht. 

 

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 
Buchstaben a, c und d (§ 1 Abs. 6 Nr. 7i BauGB): 

• Das Auftreten zusätzlicher Wechselwirkungen bzw. sich gegenseitig verstärkender 
Wechselwirkungen zwischen den genannten Schutzgütern wird im weiteren Verfahren 
untersucht. 

 


